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An ſtatt und von wegen Allerhochſtglr.

Seiner Koniglichen Majeſtat.

F. W. v. Borcke.
Rappard. Geelhaar.

Schmitz. Francke Wiſman Durham. Colberg. Schwachenberg.










	Von Gottes Gnaden, Friderich Wilhelm, König in Preussen, Marggraf zu Brandenburg ... Liebe Getreue: Nachdem wir aus Unserm Hoflager unterm 3ten dieses Monaths allergnädigst rescribiret und verordnet haben, daß die von der Judenschafft in denen Städten bestellte Juden-Krancken-Wärter, wegen des Ihnen untersagten Handels, zwar keine Privilegien-Jura, nach der bißherigen Observantz entrichten .... jedennoch aber ... die Jura zur Recruten-Casse ... zu bezahlen angehalten werden sollen ...
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